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Stadt Köln
Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin
Chiffre: 540/2015

Stadt Köln
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Chiffre: 541/2015

Rhein-Erft-Kreis
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
überörtliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft
Chiffre: 543/2015

Mittelbereich Kerpen
Facharzt/-ärztin für 
Innere Medizin
-hausärztliche Versorgung-
in Verbindung mit einem 
Angestelltensitz
Berufsausübungs-
gemeinschaft
Chiffre: 544/2015

Mittelbereich Köln
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
hälftiger Versorgungsauftrag
Berufsausübungs-
gemeinschaft
Chiffre: 545/2015

Rhein-Erft-Kreis
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
überörtliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft
Chiffre: 546/2015

Stadt Aachen
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Berufsausübungs-
gemeinschaft
Chiffre: 548/2015

Rheinisch-Bergischer Kreis
Facharzt/-ärztin für 
Orthopädie
Chiffre: 549/2015

Mittelbereich Herzogenrath
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
Chiffre: 550/2015

Mittelbereich Euskirchen
Praktische(r) Arzt/Ärztin
Chiffre: 551/2015

Kreis Heinsberg
Facharzt/-ärztin für 
Psychiatrie
Chiffre: 552/2015

Mittelbereich Gummersbach
Facharzt/-ärztin für 
Innere Medizin
-hausärztliche Versorgung-
Chiffre: 555/2015

Mittelbereich Leverkusen
Praktische(r) Arzt/Ärztin
Chiffre: 556/2015

Stadt Aachen
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Chiffre: 557/2015

Mittelbereich Wipperfürth
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
hälftiger Versorgungsauftrag
Berufsausübungs-
gemeinschaft
Chiffre: 559/2015

Mittelbereich Köln
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
Chiffre: 560/2015

Bewerbungsfrist 
Bis 14.12.2015

Mittelbereich Euskirchen
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
in Verbindung mit einem 
Angestelltensitz
Chiffre: 558/2015

Bewerbungsfrist 
Bis 21.12.2015

Stadt Köln
Facharzt/-ärztin für 
Augenheilkunde
Chiffre: 537/2015

Mittelbereich Köln
Facharzt/-ärztin für 
Innere Medizin
-hausärztliche Versorgung-
Chiffre: 539/2015

Mittelbereich Köln
Facharzt/-ärztin für 
Innere Medizin
-hausärztliche Versorgung-
Chiffre: 542/2015

Kreis Aachen
Vertragsarztsitz für 
Chirurgie
Berufsausübungs-
gemeinschaft
Chiffre: 547/2015

Mittelbereich Hückelhoven
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
Chiffre: 553/2015

Mittelbereich Hückelhoven
Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin
Chiffre: 554/2015

Stadt Köln
Facharzt/-ärztin für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Chiffre: 561/2015

Anpassung des Bedarfsplans zur 
Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung in Nordrhein gemäß
§ 99 Abs. 1 SGB V

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat im Einverneh-
men mit den nordrheinischen Krankenkassenverbänden eine
Anpassung des Bedarfsplans vorgenommen.

Der Punkt „a. Berücksichtigung von ermächtigten Ärzten und
Ärzten in ermächtigten Einrichtungen nach § 22 BP-RL“ unter
„3) Bedarfsplanung“ wurde wie folgt neu gefasst:

„Am 17. April 2014 hat der Gemeinsame Bundesausschuss
 einen Beschluss über die Änderung der Bedarfsplanungs-Richt-
linie (BP-RL) zum Thema „Berücksichtigung von ermächtigten
Ärzten und anderen Faktoren“ (Neufassung des § 22) gefasst.
Es wird unterschieden zwischen ermächtigten Ärzten (Abs. 1)
und ermächtigten Einrichtungen (Abs. 2). Dieser Beschluss ist
am 02. August 2014 in Kraft getreten.

Die Anrechnung von ermächtigten Ärzten soll in Anlehnung an
§ 22 Abs. 1 BP-RL fortan nach den folgenden Maßgaben er-
folgen:

Bei der Zählung von ermächtigten Ärzten werden diese im Ver-
hältnis der erbrachten Fallzahl zum Fallzahldurchschnitt der
niedergelassenen Vertragsärzte der entsprechenden Arztgrup-
pe in der betreffenden KV-Region berücksichtigt.
Das heißt, sie werden jeweils nach dem erbrachten Tätigkeits-
umfang mit dem mathematisch nächstliegenden Anrechnungs-
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faktor (0,25; 0,5; 0,75 bzw. 1,0) auf den Versorgungsgrad der
jeweiligen Arztgruppe angerechnet. Ermächtigte Ärzte, deren
Tätigkeitsumfänge insgesamt weniger als 25 % für die jeweili-
ge Arztgruppe betragen, bleiben unberücksichtigt.

Auf die Prüfung der Ermächtigung zur Erbringung von mindes -
tens drei vertragsärztlichen Leistungsziffern gem. § 22 Abs. 1
Satz 3 BP-RL kann verzichtet werden, weil ermächtigte Ärzte in
Nordrhein grundsätzlich über Ermächtigungsumfänge ver-
fügen, die sie zur Erbringung von mindestens drei Leistungs-
ziffern berechtigen. Wenn Ärzte weniger als drei Leistungs -
ziffern erbringen, ist nicht zu erwarten, dass sie den Fall-
zahlendurchschnitt zu mindestens einem Viertel des Vollver-
sorgungsauftrages erreichen; insofern würde eine Zählung
 dieser Ärzte ohnehin nicht erfolgen.

Die Bestimmungen (Abs. 2) zur Anrechnung von ermächtigten
Einrichtungen befinden sich auf Bundesebene unter Praktika-
bilitätsgesichtspunkten in einem weiteren Abstimmungspro-
zess. Aufgrund dessen wird bis auf weiteres von der Umsetzung
dieser Bestimmungen abgesehen. Das heißt, derzeit werden
 ermächtigte Einrichtungen nicht bei der Bedarfsplanung be-
rücksichtigt.“

Der Bedarfsplan wurde dem Landesgesundheitsministerium
gemäß § 99 Abs. 1 Satz 5 SGB V vorgelegt. Die Anpassung des
Bedarfsplans wurde nicht beanstandet.
Den vollständigen Bedarfsplan finden Sie auf der Home-
page der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein unter
www.kvno.de.
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